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§ 1 Versicherte Sachen und Personen

1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck des Versicherungsneh-
mers und der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Per-
sonen.

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Rei-
sebedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper oder 
in der Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel 
befördert werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und 
Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. Gegenstän-
de, die nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden, sind nicht 
versichert.

 Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versi-
cherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwohnungen, Booten, 
Campingwagen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von 
dort aus zu Fahrten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit 
Zubehör sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestim-
mungsgemäßen Gebrauch befinden. Außenbordmotoren sind 
stets ausgeschlossen.

4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie 
Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit 
Zubehör, sind – unbeschadet der Entschädigungsgrenze in § 4  
Nr. 1 – nur versichert, solange sie

 a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder
 b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt wer-

den oder
 c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben 

sind oder
 d) sich in einem ordnungsgemäßen verschlossenen Raum eines 

Gebäudes, eines Passagierschiffes oder einer bewachten Garde-
robe befinden; Schmucksachen und Gegenstände aus Edelme-
tall jedoch nur, solange sie außerdem in einem verschlossenen 
Behältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch ge-
gen Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

 Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils 
mit Zubehör sind auch dann versichert, wenn sie in ordnungs-
gemäß verschlossenen, nicht einsehbaren Behältnissen einem 
Beförderungsunternehmen oder einer Gepäckaufbewahrung 
übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden 
und Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem 
Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen jeder 
Art sowie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zu-
behör, einschließlich Fahrräder, Hängeleiter und Segelsurfge-
räte (Falt- und Schlauchboote s. aber Nr. 3). Ausweispapiere  
(§ 9 Nr. 1 d) sind jedoch versichert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

 Versicherungsschutz besteht
1.  wenn versicherte Sachen abhandengekommen, zerstört oder 

beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im Gewahr-
sam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebs, 
Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbewahrung befindet;

2.  während der übrigen Reisezeit für die in Nr. 1 genannten Schä-
den durch

 a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung, 
Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);

 b) Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen-
lassen – bis zur Entschädigungsgrenze in § 4 Nr. 2;

 c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;
 d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich Re-

gen und Schnee;
 e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
 f) höhere Gewalt;
3.  wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Be-

stimmungsort nicht am selben Tag wie der Versicherte erreicht).
 Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für Ersatz-

käufe bis zu 10 % der Versicherungssumme (siehe § 7 Nr. 1), maxi-
mal 375,- EUR.

§ 3 Ausschlüsse

1.  Ausgeschlossene Gefahren
 Ausgeschlossen sind die Gefahren
 a) des Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse oder in-

nerer Unruhen;
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 b) der Kernenergie*);
 c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 

hoher Hand.
 *) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der 

Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Be-
treiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 
und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.

 2. Nicht ersatzpflichtige Schäden
 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die
 a) verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte 

Beschaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Ver-
schleiß;

 b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür 
benutzten Geländes eintreten.

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden

1.  Schäden, an Pelzen, Schmucksachen und Gegenständen aus 
Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Vi-
deosystemen jeweils mit Zubehör (§ 1 Nr. 4) werden je Versiche-
rungsfall insgesamt mit höchstens 50 % der Versicherungssum-
me (siehe § 7 Nr. 1) ersetzt. 

 § 5 Nr. 1 d und Nr. 2 Satz 2 bleiben unberührt.
2.  Schäden
 a) durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b),
 b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise er-

worben wurden, werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 % der 
Versicherungssumme (siehe § 7 Nr. 1), maximal mit 375 EUR je 
Versicherungsfall ersetzt.

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und Wassersport-
fahrzeugen

1.  a) Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchdieb-
stahl aus unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern besteht nur, soweit sich das Reisegepäck in einem 
fest umschlossenen und durch Verschluß gesicherten Innen- 
oder Kofferraum befindet.

 b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versicherungssumme 
(siehe § 7 Nr. 1) in voller Höhe nur, wenn nachweislich

 ba) der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr einge-
treten ist oder

 bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlos-
senen Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemei-
nen Benutzung offen stehen, genügen nicht – abgestellt war 
oder

 bc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht 
länger als zwei Stunden eingetreten ist.

 c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter b genannten 
Voraussetzungen nachweisen, ist die Entschädigung je Versi-
cherungsfall auf 250 EUR begrenzt.

 d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder An-
hängern nicht versichert sind Pelze, Schmucksachen und Ge-
genstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und trag-

bare Videosysteme jeweils mit Zubehör.
2.  Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Versiche-

rungsschutz gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- 
und Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, 
solange sich die Sachen in einem fest umschlossenen und durch 
Sicherheitsschloß gesicherten Innenraum (Kajüte, Backkiste o. 
ä.) des Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, Schmucksa-
chen, Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate 
und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, sind im unbe-
aufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht versichert.

3.  Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines 
Versicherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensper-
son beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewa-
chung eines zur allgemeinen Benutzung offenstehenden Plat-
zes o. ä.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine dieser 
Obliegenheiten, so hat er keinen Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Verletzung der Oblie-
genheit fristlos zu kündigen. 

 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, und der Versiche-
rungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegenheit unver-
schuldet verletzt wurde.

 Der Versicherungsnehmer verliert seinen Versicherungsschutz 
dann nicht, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf den Einfluß 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der den Versicherer 
obliegenden Leistung hat.

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes,Geltungsbe-
reich

1.  Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages beginnt der 
Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke 
des unverzüglichen Antritts der Reise versicherte Sachen aus 
der ständigen Wohnung des Versicherten entfernt werden, und 
endet, sobald die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. 
Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unver-
züglich nach der Ankunft vor der ständigen Wohnung entladen, 
so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser Ankunft.

2.  Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten den Versicherungsschutz für den 
Mobilitäsbaustein durch eine Erklärung in Textform kündigen.

3.  Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, 
so kann der Versicherungsnehmer den Hausratversicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

4.  Kündigt der Versicherer ordentlich, so gebührt ihm der Teil des 
Beitrages, der der Dauer der Gefahrtragung entspricht. Glei-
ches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß Nr. 2 kündigt.

5.  Die Versicherung gilt für Reisen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, den Staaten der Europäischen Union, den assozi-
ierten Staaten, sowie der Schweiz und Norwegen.

6.  Gänge, Fahrten und damit verbundene Aufenthalte innerhalb 
des ständigen Wohnorts des Versicherten sind mitversichert. Nr. 
1 gilt entsprechend.
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§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme

1.  Die Versicherungssumme entspricht 10% der Versicherungs-
summe der Hausratversicherung, maximal jedoch 5.000 EUR. 
Bei Jahresverträgen verdoppelt sich die vereinbarte Versiche-
rungssumme, maximal 10.000 EUR, für Urlaubsreisen mit einer 
Dauer von mindestens vier Tagen.

2.  Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein er-
forderlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständi-
gen Wohnort des Versicherten anzuschaffen (Neuwert).

3.  Für technische Geräte, die älter sind als fünf Jahre, sowie für 
Bekleidung und Wäsche, die älter sind als drei Jahre, ist der 
Versicherungswert nur der Zeitwert, wenn der durch einen Ab-
zug für Alter, Abnutzung und Gebrauch sich ergebende Wert 
unter 50% des Wiederbeschaffungspreises (Neuwert) liegt.

 Technische Geräte sind insbesondere Haushalts- und Küchen-
geräte, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme je-
weils mit Zubehör, Phono-, Radio- und Fernsehgeräte, Cam-
ping- und Sportgeräte. Zu Bekleidung und Wäsche zählen auch 
Schuhe und Pelzwerk.

§ 8 Beitrag

 Der Versicherungsnehmer hat den ersten Beitrag gegen Aus-
händigung des Versicherungsscheins zu zahlen, bei mehrjähri-
gen Verträgen den Folgebeitrag jeweils am ersten Tag des Mo-
nats, in dem das Versicherungsjahr beginnt.

§ 9 Entschädigung

1.  Im Versicherungsfall ersetzt der Versicherer
 a) für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versi-

cherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
 b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen 

Reparaturkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertmin-
derung, höchstens jedoch den Versicherungswert;

 c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;
 d) für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reise-

pässen, Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapie-
ren die amtlichen Gebühren.

2. Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.
3. Die Versicherung gilt auf Erstes Risiko.
4. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist nicht erforderlich. Im Versi-

cherungsfall hat der Versicherte auf Verlangen nachzuweisen, 
daß der Schaden auf einer solchen Urlaubsreise eingetreten ist.

§ 10 Obliegenheiten

1.  Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat
 a) jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen;
 b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, ins-

besondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Ree-
derei, Fluggesellschaft, Gastwirt) formund fristgerecht geltend 
zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisun-
gen des Versicherers zu beachten;

 c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein 
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach 
Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann, und auf Verlan-
gen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß  
§ 1 versicherten Sachen vorzulegen.

2.  Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens 
(einschließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung 
gem. § 2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, 
müssen diesen unverzüglich gemeldet werden. Dem Versiche-
rer ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich 
nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunternehmen 
unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden 
zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen 
Reklamationsfristen zu berücksichtigen.

3.  Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, 
vorsätzliche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich 
der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Lis-
te aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicher-
te hat sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden 
durch Verlieren (§ 2 Nr. 2 b) hat der Versicherte Nachforschun-
gen beim Fundbüro anzustellen.

4.  Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte eine der 
vorstehenden Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß die Verletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der unter den Nr. 1 a, c, 2 und 3 
bestimmten Obliegenheiten bleibt der Versicherer zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluß auf die 
Feststellung oder den Umfang der Entschädigungsleistung ge-
habt hat. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer der unter Nr. 
1 b bestimmten Obliegenheiten bleibt der Versicherer insoweit 
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger 
Erfüllung der Obliegenheit nicht geringer gewesen wäre.

5.  Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder 
auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die Fest-
stellung oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt die 
Leistungsfreiheit gemäß Nr. 4, wenn die Verletzung nicht ge-
eignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beein-
trächtigen und wenn außerdem den Versicherungsnehmer oder 
Versicherten kein erhebliches Verschulden trifft.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe

1.  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Versicherungsnehmer oder Versicherte den Versicherungs-
fall durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat 
oder aus Anlaß des Versicherungsfalles insbesondere in der 
Schadenanzeige, vorsätzlich unwahre Angaben macht, auch 
wenn hierfür dem Versicherer ein Nachteil nicht entsteht.

2.  Wird der Anspruch auf die Entschädigung nicht spätestens 
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sechs Monate nach schriftlicher, mit Angabe der Rechtsfolgen 
verbundener Ablehnung durch den Versicherer gerichtlich gel-
tend gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

§ 12 Zahlung der Entschädigung

1.  Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädi-
gung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann ein Monat 
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist.

2.  Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 
Der Zinssatz liegt 5 Prozent über dem Basiszinssatz gemäß § 
247 Abs. 1 BGB.

 Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb 
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen 
werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3.  Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der 
Beginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um 
den die Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem 
Grunde oder der Höhe nach durch Verschulden des Versiche-
rungsnehmers verzögert wurde.

4.  Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherten eingeleitet worden, so kann der Versicherer 
bis zum rechtskräftigen Abschluß dieser Verfahren die Zahlung 
aufschieben.

§ 13 Kündigung im Schadenfall

1.  Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Text-
form zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat nach dem 
Abschluß der Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat ein-
zuhalten; seine Kündigung wird in keinem Falle vor Beendigung 
der laufenden Reise wirksam. Kündigt der Versicherungsneh-
mer, so kann er bestimmen, daß seine Kündigung sofort oder 
zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens 
zum Schluß der laufenden Versicherungsperiode.

2.  Hat der Versicherer gekündigt, so ist er verpflichtet, für die noch 
nicht abgelaufene Versicherungszeit den entsprechenden An-
teil des Beitrages zu vergüten.

§ 14 Bedingungsanpassungsklausel

1.  Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Ver-
sicherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt werden, 

 – wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, 
die diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,

 – bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen 

oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,–  
wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für un-
wirksam erklärt oder

 – wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem 
Recht nicht vereinbar beanstandet und die VHV zur Abände-
rung auffordert und dadurch eine durch gesetzliche Bestim-
mungen nicht zu schließende Vertragslücke entstanden ist und 
das Verhältnis Beitragsleistung und Versicherungsschutz in 
nicht unbedeuten dem Maße gestört wird.

 Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:
 – Umfang des Versicherungsschutzes;
 – Deckungsausschlüsse und
 – Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
2.  Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer 

als einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit anderen 
Bedingungen des Vertrages nicht schlechter stellen als die ur-
sprüngliche Regelung.

3.  Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind 
den Versicherungsnehmern schriftlich bekanntzugeben und In-
halt und Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. 
Hierauf wird er bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerspruchs.

 Bei fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in 
Kraft.


